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Die Abg. Mau r e rund GellOSiJen haben in einer Anfrage an den­
Justizminister aufunbilligG Hti.:,cten hingewiesen, die bei Einhebung ge";' 
richtlicher EintragI1ngsgebühren bei Erbteil:ung für Kinder von Kriegsge­
fallenen entstehen" In Beantwortung dieser ll...nfrage teilt Bundesminister 
für Justiz Dr. T 5 C ha J. e ··k mit: 

Nach § 2 der Verordnung vom 4~10n1939, DRGBL r S. 1994, sind für 
das Verfahren des Verlassenschaftsgerichtes die Gerichtsgübühren nur zur 
Hälfte zu erheben, wenn der Tod des Erblassers oder seine Todeserklärung 
die Folgen des vorangegangenen Krieges sind~ Abkömr.:1linge, Eltern und Ehe­
gatten des Erblassers. sind von der Zahlung der Geri(~htsgebühren zur Günze­
befreit, wenn der Wert des Nachlasses nicht mehr als 5000 S betrügt. Diese 
heute noch geltenden Bestimmungen beziehen sich nur auf Gerichtsgebühren 
im Zuge des Verlassenschaftsverfahrens. Auf die Gebühren anlässlich der 
Verbücherung der Einant~ortungsurkunde, somit auch auf die Gebühren fü~ aie 
Eintragung des Pfandrechtes auf die dem Ehegatten des Erblassers gehörige 

Liegenschaftshälfte zur Sicherung d.er Erbteilsforderungen der Kinder, 
finden diese Bestimmungen keine Ar~vendung. 

Nach Anmerkung 9 li t. c zu TP~ 11 lit. b des ao 4. Juli 1950 in 
Kraft getretenen Bundesgesetzes über die Gerichts- und Justizverwaltungs~ 
gebühren (GJGebGcs~), EGBl. Nr. 75/50, sind Eintragungen vonPfandrechten, 
die der Eigentümer bei der gänzliohen oder teilweisen Übertragung seines 
Rechtes sich vorbehält oder ausbedingt, von der Eintragungsgebühr befreite 

Dies gilt auch, wenn bei einer Verlasscnschattsabhandlung Naohlassgr~d-
stücke auf eillzelne Miterben übertragen und zur Sioherstellung der anderen 
Miterben Pfandrechte auf den übertragenen Naohlassgrundstücken eingetragen 
werden; die Eintragungsgebühr ist jedoch zu entrichten, soweit die Pfand­
rechte nuch auf andere den Übernehmer gehörige Grundstücke eingetragen vrer­
den. Die Bestimmungen des Tarifes bilden nach § 1 des GJGebGes. einen Be­
st!U1dtcil dieses Dundesgesetzes • Sie können daher im Erl~.sswege nicht ab­
geändert werden. 

Nach § 9 GEG. 1948, BGDl. Ur. 109, können jedoch auf Antrag des Zah­
lungspflichtigen Gebühren und E::lsten, somit auch die Gebühre!], für die Ein­
verleibung des Pfandreohtes zur Sicherstellung von Erbteilsforderungen auf 
nndereden Überrielu:J.er gehörige Grundstücke, nachgelassen werden, weIDl die 
Prüfung in Einzelfalle ergibt, dass die Einbringung mit besonderer Härte 
für den Zahlungspflichtigen verbunden wäre oder wenn der Nachlass in 
iSffentlichen Interesse gelegen ist~ 

Über den Antrag entscheidet bei Beträgen bis zu 10.000 S der Präsident 
des Oberlandesgerichtes, sonst das Bundesninisterium für Justiz. 
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